
Gemeinde Hohen Viecheln

Der Bürgermeister

Allgemeinverfügung zur Widmung der Straßen „Am alten Sportplatz" und
,Zum Seeblick" im Bebauungsplangebiet Nr. l Hohen Viecheln, OT Hohen

Viecheln, „Wohngebiet Südwest"
Il

Die Gemeinde Hohen Viecheln hat im Bebauungsplangebiet Nr. l, „Wohngebiet
Südwest" eine Erschließungsstraße errichtet und diese wegemäßig an die „Fritz-
Reuter-Straße" angeschlossen. Gemäß Beschluss der Gemeinde Hohen Viecheln
wurde am 20.07.2020 diese Straße im nördlichen Bereich (Planstraße B) in „Am
alten Sportplatz" und im weiteren Verlauf (PIanstraße A) in „Zum Seeblick"
benannt VO/GV10/2020-0762

Zur Widmung der neu geschaffenen öffentlichen Verkehrsfläche ergeht gemäß § 7 (l)des
Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 13.01.1993, zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 154, 184) folgende
Verfügung:

l. Die Straßen „Zum Seeblick" und „Am alten Sportplatz" im Bebauungsplangebiet Nr.l
„Wohngebiet Südwest" werden mit ihren Nebenanlagen (Beleuchtung, Entwässerung,
Parkplätze, Bankette) dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt. Der
Geltungsbereich und Verlauf der Straße ist, wie aus anliegendem Lageplan ersichtlich,
festgelegt. Der Lageptan wird Bestandteil dieser Verfügung.

2. Nutzerkreis: Die Fahrbahn ist gemeinsam für Kfz, Radfahrer und Fußgänger möglich.
3. Einstufung: Die Einstufung der Straße und des Fußweges erfolgt gemäß §3 (3)a StWG-

MV als Ortsstraße.

4. Straßenbaulastträger der Straße sowie der Nebenanlagen ist gemäß §14 StWG-MV die
Gemeinde Hohen Viecheln.

5. Die Bezeichnung der Straßen entspricht dem Beschluss VO/GV10/2020-0762 der
Gemeindevertretung Hohen Viecheln, vom 20.07.2020.

Die Verfügung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe im Amt Dorf
Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17 in 23972 Dorf Mecklenburg Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären.
Hohen Viecheln, o5.03.Zo2&
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